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BOTSCHAFT und EINLADUNG 
 

zur 
 

ORDENTLICHEN GEMEINDEVERSAMMLUNG 
 

Donnerstag, 4. Dezember 2025, 19.30 Uhr, Dorfhalle 
 

1. Begrüssung 
1.1 Kenntnisnahme Protokoll Einwohnergemeindeversammlung 5. Juni 2025 

2. Elektra Neuendorf, Reorganisation / Vorstellung neuer Dienstleister 

3. Elektra Neuendorf 
3.1 Aufhebung finanzielle Regelung 
3.2 Erhöhung Konzessionsgebühr ab 01.01.2026 

4. Elektra Neuendorf, Kenntnisnahme Budget 2026 

5. Informatik Verwaltung / Neuanschaffung Software; Verpflichtungskredit 

6. Informatik Schule / Ersatz Hard- und Software; Verpflichtungskredit 

7. Budget 2026; Genehmigung 
7.1 Steuersatz natürliche Personen: Erhöhung von 118% auf 125% 
7.2 Steuersatz juristische Personen: Erhöhung von 125% auf 135% 
7.3 Feuerwehrpflichtersatz: 15% der einfachen Staatssteuer, minimal CHF 40.--, 

maximal CHF 800.--. 

8. Finanzplan 2026 - 2030 / Kenntnisnahme 

9. Anpassung Abfallreglement, Reorganisation Papiersammlung 

10. Initiative Gemeindeautonomie / Beschlussfassung 

11. Ersatzbeschaffung Fahrzeug Meili / Kreditabrechnung zur Genehmigung 

12. Kreditabrechnungen zur Kenntnisnahme: 
12.1 Schliessanlage Gemeindeliegenschaften 
12.2 Waschhaus 
12.2 Primarschulhaus II / Sanierung WC-Anlagen 
12.4 Sanierung Beleuchtung Dorfhalle 

13. Verschiedenes 

 

 
Die Anträge und Unterlagen der Einwohnergemeinde sowie der Elektra zu den einzelnen Geschäften 
können während der Schalteröffnungszeiten bei der Gemeindekanzlei eingesehen werden. Das voll-
ständige Budget 2026 sowie der Finanzplan kann bei der Gemeindeverwaltung bezogen werden und 
ist auf der Homepage www.neuendorf.ch zum Download verfügbar. 
 

 
Zu dieser Gemeindeversammlung sind alle Stimmbürgerinnen und Stimmbürger herzlich eingeladen. 

http://www.neuendorf.ch/
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Budget 2026 

Zusammenfassung: 
Das Budget 2026 weist einen Aufwandüberschuss von CHF 203'652.00 aus. Als Grundlage dienten die 
erarbeiteten Budgetunterlagen der Kommissionen, der kantonalen Stellen und der ausgelagerten Organi-
sationen (Zweckverbände). Der Gemeinderat hat sich an mehreren Sitzungen mit dem Budget befasst 
und dieses in Zusammenarbeit mit der Finanzkommission überarbeitet und Ausgaben soweit möglich re-
duziert. 
Der tiefe Aufwandüberschuss entsteht aufgrund von Steuererhöhungen der natürlichen und juristischen 
Personen sowie der vorgesehenen Anpassung der Konzessionsgebühr Strom. Auch nach der Anpassung 
der Einnahmen verbleibt ein Defizit. Aufgrund des bestehenden Eigenkapitals kann dies verkraftet werden. 
Um alle Aufgaben der Gemeinde künftig bewältigen zu können, sind weitere Massnahmen notwendig. 
 
Ausgangslage/Rückblick: 
In den letzten zehn Jahren ist die Gemeinde Neuendorf gewachsen. Dies führte nicht nur zu mehr Steu-
ereinnahmen, sondern auch zu Mehrausgaben.  
Insbesondere die Kosten im Gesundheitswesen und in der sozialen Sicherheit haben sich verändert. So 
sind z.B. die Kosten für die Pflegefinanzierung seit 2021 von rund CHF 395'400.00 auf CHF 789'000.00 
für das Budget-Jahr 2026 gestiegen. Auch die Bildungskosten sind anhand der steigenden Schülerzah-
len seit 2021 um rund CHF 380'000.-- angewachsen. Die Beiträge an die Ergänzungsleistung sind auf-
grund des zunehmenden Bedarfs um rund CHF 278'000.00 höher. Die gesetzliche Sozialhilfe ist um 
CHF 205'000.-- angewachsen. Dies um nur einige Beispiele zu nennen.  
 
Die Einnahmen haben sich im Verhältnis dazu nicht im selben Mass entwickelt. Grund dafür sind insbe-
sondere die Auswirkungen von STAF bei den Steuereinnahmen der juristischen Personen, aber natür-
lich auch die Entwicklung der Wirtschaft, die demographische Entwicklung und staatspolitische Verände-
rungen. 
 
Die Schere zwischen Aufwand und Ertrag öffnet sich jedes Jahr ein bisschen mehr. So sind die Ausga-
ben von 2021 bis 2026 um rund CHF 3.0 Mio. gestiegen, während die Einnahmen um rund CHF 1.4 Mio. 
inkl. Steuererhöhung angewachsen sind. Es verbleibt somit ein Delta von CHF 1.6 Mio. 
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Gegenwart 
Die Infrastrukturen der Gemeinde (Schulhaus, Dorfhalle) sind in die Jahre gekommen. Es stehen grosse 
Sanierungen und Erweiterungen an. Es fallen bereits zum heutigen Zeitpunkt immer wieder Reparaturen 
in höherem Ausmass an. So musste z.B. ein Teil des Daches des Schulhauses umgehend saniert wer-
den. Wegen des Wassereinbruchs vom Dach drohte die Gefahr der Schimmelbildung im Innern des 
Schulhauses.  
  
Der Zuwachs der Schülerzahlen hat - neben den Vorschriften des Lehrplan 21 - dazu geführt, dass zu 
wenig Schulräume zur Verfügung stehen. Kurzfristig konnte eine Entlastung durch den Bau des 3. Kin-
dergartens und den Umbau der Werkräume erreicht werden. Da aber bereits im August 2025 eine 
Klasse hinzukam und im August 2026 ebenfalls ein weiteres Schulzimmer benötigt wird, stösst die be-
stehende Infrastruktur bereits wieder an ihre Grenzen. 
 
Im Rahmen der Schulraumplanung ist auch der Standort der Verwaltung und allenfalls deren Umplatzie-
rung zu überdenken, falls die Räumlichkeiten zur Nutzung der Schule eine günstige Variante darstellen. 
Der Gemeinderat hat dazu Abklärungen veranlasst. 
 
Budgetprozess 
Der Gemeinderat hat in Zusammenarbeit mit den Kommissionen im August 2025 das Budget 2026 zu-
sammengestellt und Sparmassnahmen von rund CHF 0.3 Mio. vorgenommen. Leider fallen jährlich mar-
kante Kostensteigerungen insbesondere in den Bereichen Gesundheit und soziale Sicherheit an, die den 
Sparbemühungen des Gemeinderates entgegenwirken.  
Sparmassnahmen können nur bei den Ausgaben tätigt werden, welche nicht als gebunden zu bezeich-
nen sind. 
 
Handlungsspielraum des Gemeinderates 
Nach Artikel 141 Abs. 1 Gemeindegesetz sind die mit Gesetz, Verordnung, Gemeindereglement, Ge-
meindebeschluss oder Urteil festgelegten oder bestimmbaren Ausgaben als gebunden bezeichnet.  
➢ Bestimmungen im übergeordneten Recht wie Lastenausgleich Sozialhilfe, Ergänzungsleistungen, 

Pflegefinanzierung, Abgaben an den Finanzausgleich, öffentlicher Verkehr, Lehrerbesoldung. 
➢ Rechtskräftige Urteile. 
➢ Gemeinde-Reglemente (Beiträge an Zweckverbände, Löhne und Entschädigungen gemäss 

Dienst- und Gehaltsordnung), vertraglich eingegangene Verpflichtungen wie z.B. ein Mietvertrag, 
Wartungsvertrag EDV, Sozialversicherungsverträge Krankheit und Unfall, Ausgaben gestützt auf 
einen beschlossenen Verpflichtungskredit. 
 

Bsp: Die Einwohnergemeinden tragen gemäss Art. 26 As 1 Bst. f in Verbindung mit Art. 54 As. 1 des So-
zialgesetzes die Kosten für die stationäre Betreuung und Pflege. Diese unterliegen dem Lastenausgleich 
und werden im Verhältnis der Einwohnerzahl auf die Gemeinden verteilt. 
 
Korrekturen können nur erreicht werden, wenn das entsprechende übergeordnete Recht oder auf Ge-
meindestufe die Reglemente überarbeitet und angepasst werden. 
Somit wird die Möglichkeit zu sparen sehr eingeschränkt. 
Es verbleiben Kürzungsmöglichkeiten bei Ausgaben wie Vereinsbeiträge oder der Dorfzytig, Streichung 
der Seniorenreise, Streichung des jährlichen Anlasses der Industrie- und Gewerbekommission (IGK), 
oder der 1. Augustfeier sowie weiterer Kultureller Anlässe im Dorf. Mit all diesen Massnahmen, könnten 
ca. CHF 96'000.00 eingespart werden, was aber faktisch auf eine Auflösung der Kultur- und Sportkom-
mission sowie der Industrie- und Gewerbekommission hinauslaufen würde. 
Selbstverständlich wird der Gemeinderat im nächsten Budgetprozess sämtliche Ausgaben und Aufga-
ben nochmals überprüfen. Die Kommissionen und Schulen sind angehalten auch bereits budgetierte 
Ausgaben im Bereich Unterhalt und Ersatzbeschaffungen von Kleinmaterialien erst dann zu tätigen, 
wenn es wirklich nötig ist.  
Es werden laufend Gespräche geführt, um im Verbund mit den umliegenden Gemeinden und dem Ver-
band Solothurner Einwohnergemeinden (VSEG) die Kosten bei den externen Leistungserbringen wie 
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Spitex, Sozialregion, etc. zu senken. Mit der vom VSEG lancierten Initiative für Gemeindeautonomie sol-
len zudem ein Teil der Gewinnausschüttung durch die Nationalbank direkt zu den Gemeinden geleitet 
werden. All diese Massnahmen wirken aber erst mittel- bis langfristig. 
 
Übersicht Ausgaben Budget 2026 
 

 
 
Entscheid des Gemeinderates 
Aufgrund all dieser Voraussetzungen hat sich der Gemeinderat in Zusammenarbeit mit der Finanzkom-
mission entschieden, der Gemeindeversammlung eine Steuererhöhung zu beantragen: 
 
Natürliche Personen:  von 118% auf 125%, ergibt zusätzliche Einnahmen von CHF 367'800.00 
Juristische Personen: von 125% auf 135%, ergibt zusätzliche Einnahmen von CHF   96'000.00 
 
Zusammen mit dem Verwaltungsrat der Elektra Neuendorf wurden die Konzessionsgebühren überprüft 
und für das kommende Jahr von 0,5 auf 1.0 Rp. pro durchgeleitete kWh angepasst. Die Konzessionsein-
nahmen steigen damit um rund CHF 265'000. Damit wird auch den in den vergangenen Jahren verän-
derten Bedingungen insbesondere der zunehmenden Durchleitung von Solarstrom Rechnung getragen. 
Für einen typischen Haushalt bedeutet dies zusätzliche Kosten von ca. CHF 25.00 bis 50.00 / Jahr. 
  

übergeordnetes Recht

Gemeindereglement

Vorgaben HRM2

Verträge und rechtl.
Grundlage *

Verträge zur
Aufgabenerfüllung

teils gebunden, zur
Aufgabenerfüllung

KSK / div.
Kleinausgaben

Budget 2026
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Überblick Erfolgsrechnung 

 
 
 
  



6 
 

Übersicht Abweichungen Budget 2026 zu Budget 2025 

 
 
 
Zukunft: 
Die in den nächsten Jahren anstehenden Investitionen führen zu einer weiteren Belastung des Gemein-
debudgets. So fallen zusätzliche Zinsen für Fremdkapital und Abschreibungen an, die steigende Schü-
lerzahl führt zu höheren Pensen und dadurch zu einer steigenden Anzahl Lehrpersonen.  
Die Volksabstimmung vom 30. November 2025 zur Vorlage "Umsetzung der Massnahme Kürzung des 
STAF-Ausgleichs in den Jahren 2026/2027" wird je nach Abstimmungsresultat die Einnahmesituation 
der Gemeinde Neuendorf weiter verändern. 
 
 

Nr. Bereich Aufwand

0 Allgemeine Verwaltung 107'795.00

1 öffentliche Ordnung und Sicherheit, 

Verteidigung

-11'385.00

2 Bildung 85'935.00

3 Kultur, sport und Freizeit, Kirche 3'200.00

4 Gesundheit 130'420.00

5 Soziale Sicherheit 94'100.00

6 Verkehr 99'030.00

7 Umweltschutz und Raumordnung 43'715.00

8 Volkswirtschaft 1'000.00

9 Finanzen und Steuern -52'600.00 Wegfall Abgabe an Finanzausgleich, steigende 

Forderungsverluste Steuern

Begründung

Kostensteigerung ambulante und stationäre 

Pflegefinanzierung aufgrund höherer Auslastung und dadurch 

zusätzliche Personalkosten

die Anzahl der Neugesuche für Ergänzungsleistungen und 

die Anzahl der bezugsberechtigten Personen haben stark 

zugenommen. Mehrbelastung der Gemeinden durch die 

Prämienverbilligung der Krankenkasse 

(Sparmassnahmenpaket Regierungsrat)

Ersatz Balkenmäher, Strassensanierung 

Fulenbacherstrasse, Allmendstrasse, Industriestrasse

Anschaffung Frühwarnsystem Wasserversorgung; dadurch 

zu Beginn höherer Unterhalt am Leitungsnetz zu erwarten. 

Ersatz Friedhofbeleuchtung

keine nennenswerten Anpassungen

Einmalige und wiederkehrende Kosten Einheitsbezug 

Steuern; Lohnsummenwachstum, Lehrstelle ab August 

2026; Preissteigerung Support EDV

weniger Anschaffungen und Unterhalt Feuerwehr

Lohnsummenwachstum; zusätzliche Pensen infolge Anstieg 

Schülerzahlen (zusätzliche Klassen), höhere Stromkosten 

aufgrund Wärmepumpe, Ersatz Teppich Korridor, tiefere 

Beiträge an Kreisschule

höhere Vereinsbeiträge aufgrund von Klassierungen in 

Rängen.
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Überblick Investitionsrechnung 
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Erläuterungen Investitionsrechnung 

 

Bereich Projekt Konto Budget 2026 

Mobiliar/EDV Ersatz EDV Verwaltung 0220.5200.00 120'000 

  EDV-Anschaffungen Schule 2120.5060.04 111'700 

        

Schulliegenschaften PS2 Ersatz interaktive Wandtafeln 2120.5060.03 22'000 

  Schulraumplanung - Planungskredit 2170.5290.00 50'000 

        

  Dorfhalle Sanierung Klappbühne 2170.5040.11 386'000 

  Dorfhalle Heizung Sanierung 5.1 2170.5040.08 100'000 

Gemeindestrassen Sanierung Strasse Hardgraben Ost 6150.5010.08 127'000 

  Sanierung Allmendstrasse 6150.5010.10 100'000 

  

Strassenbeleuchtung Umrüstung 
LED 

6150.5010.09 81'100 

        

Wasserversorgung WL Hardgraben Ost 7101.5031.16 217'000 

  WL Allmendstrasse 7101.5031.17 100'000 

  WL Anschaffung Frühwarnsystem 7101.5061.01 55'000 

        

        

Abwasserentsorgung Abwasserleitung Hardgraben Ost 7201.5032.02 301'000 

Raumordnung Ortsplanungsrevision Phase 5 7900.5290.03 80'000 

        

Total     1'850'800 

 
Der Grossteil der Investitionen ist bereits bewilligt und in Arbeit. Neu hinzugekommen sind folgende Investitionen: 

➢ EDV-Ersatz Verwaltung und Schule 
➢ Planungskredit für die Schulraumplanung 
➢ Dorfhalle: Sanierung Klappbühne 
➢ Anschaffung Frühwarnsystem Wasserversorgung (Spezialfinanzierung) 
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Einblick in Finanzkennzahlen 
 
 
Die nachfolgenden Finanzkennzahlen und Erläuterungen geben einen kleinen Einblick in die Auswirkungen. 

 

 
 
Der Investitionsanteil zeigt die Bruttoinvestitionen in Prozent des konsolidierten Gesamtaufwandes pro Jahr. Ein 
Wert über 10 % weist auf eine mittlere Investitionstätigkeit hin. Der errechnete Mittelwert von 11.26% über die 
ganze Periode liegt knapp über dem Wert für eine schwache Investitionstätigkeit. Dieser Wert wird sich in den 
nächsten Jahren - unter Berücksichtigung des gesamten Investitionspaketes bis 2023 - stark verändern. 
 
Der Selbstfinanzierungsgrad gibt Auskunft in welchem Ausmass Neuinvestitionen durch selbsterwirtschaftete 
Mittel finanziert werden können. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100% führt zu einer Neuverschuldung. In den 
Jahren 2020 bis 2023 konnten die Investitionen noch durch eigene Mittel finanziert werden, ab 2024 führen die In-
vestitionen zu einer Neuverschuldung.  
 
Der Zinsbelastungsanteil ist mit -0.02% auch 2026 noch knapp negativ. D.h. die Zinserträge sind momentan noch 
leicht höher als der Zinsaufwand. Die Fremdkapitalbelastung ist hingegen auf CHF 4.7 Mio. gestiegen. Im Jahr 
2026 rechnet die Gemeinde mit einem Zinssatz von 0 % für das Darlehen bei der Elektra und rund 1.00% für wei-
tere Darlehen von momentan CHF 3 Millionen. Die Belastung wird mit den geplanten Investitionen der nächsten 
Jahre weiter zunehmen.  
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Der Kapitaldienstanteil zeigt wie hoch der laufende Ertrag durch Zinsen und Abschreibungen belastet wird. Aktuell 
liegt der Anteil leicht über dem Wert der geringen Belastung. Die Investitionen wirken sich im Budgetjahr aus, da 
Fremdmittel aufgenommen werden mussten und zusätzliche Abschreibungen im Rechnungsjahr 2026 anfallen. 
Der weitaus grösste Teil (rund 70%) der Belastung resultiert aktuell aus Abschreibungen des alten Verwaltungsver-
mögens. Diese Abschreibungen laufen noch bis ins Jahr 2033. Durch die Abschreibung des alten Verwaltungsver-
mögens und der neu dazukommenden Investition steigt die Doppelbelastung. Erst mit dem Wegfall der Abschrei-
bungen von altem Verwaltungsvermögen wird es hier zu einer Entlastung kommen. Dem gegenüber stehen in den 
nächsten Jahren einige notwendige Investitionen grösseren Ausmasses an. Je höher der Kapitaldienstanteil wird, 
desto enger wird der finanzielle Spielraum der Gemeinde werden.  
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Kenntnisnahme des Finanzplanes 2026 - 2030 
 
Der Finanzplan basiert auf folgenden Annahmen: 
Einwohnerzahl steigend auf 2'450 bis ins Jahr 2030, Teuerung Personalaufwand, Zinssatz: 
2026 auf der Basis der bestehenden Darlehen, ab 2028 mit 1.50%. 
Zunahme der Steuereinnahmen natürlicher Personen um 0.5% jährlich, ausgehend vom Budget 
2025. Gleichbleibende Steuereinnahmen juristischer Personen auf der Basis des Budgets 2025. 
Steuersatz natürliche Personen: neu 125% ab 2026 
Steuersatz juristische Personen: neu 135% ab 2026. 
Die Tabelle der Investitionen findet sich am Schluss dieses Traktandums. 
 
Nettoschuld in Fr. je Einwohner/in 
 
Nettoschuld bzw. -Vermögen pro Einwohner (Fremdkapital minus Finanzvermögen geteilt durch Einwoh-
ner).  
Bei einer Verschuldung von CHF 1'000.--/Einwohner handelt es sich um eine geringe Verschuldung, bis 
CHF 2'500.-- um eine mittlere und bis CHF 5'000.-- um eine hohe Verschuldung. 
 

 
 
2024 verfügt die Gemeinde Neuendorf noch über ein Nettovermögen, ab 2025 über Schulden (erste Kre-
ditaufnahme im Oktober 2024 in der Höhe von CHF 1.5 Mio., 2025 Aufstockung auf CHF 3 Mio.). Bis 
und mit 2028 liegt eine mittlere, ab 2029 eine hohe und ab 2023 eine sehr hohe Verschuldung vor. Diese 
Kennzahl weist darauf hin, dass in nächster Zeit weitere Massnahmen zu einem ausgeglichenen Finanz-
haushalt angezeigt sind. 
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Nettoverschuldungsquotient 
 
Die Solothurner Gemeinden unterliegen der Schuldenbremse. Dies bedeutet, dass die Nettoverschul-
dung nicht über 150% im Verhältnis zu den gewichteten Steuern natürlicher Personen (NP) und juristi-
scher Personen (JP) steigen darf. Wenn doch, ist die Gemeinde gezwungen, ein Budget vorzulegen, 
welches einen Selbstfinanzierungsgrad von mindestens 80% ausweist (80% der Nettoinvestitionen sind 
durch den Ertragsüberschuss und die Abschreibungen gedeckt). 
 

 
 
Im Jahr 2030 steigt der Nettoverschuldungsquotient über 150%. Somit sind Massnahmen angezeigt, um 
einerseits einen Ertragsüberschuss in der Erfolgsrechnung zu erreichen und/oder andererseits die Inves-
titionen zu limitieren. 
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Eigenkapitalentwicklung 
 
Die Investitionsfolgekosten und die anstehenden Defizite der Erfolgsrechnung führen zu einem Abbau 
des bestehenden Eigenkapitals. 

 

 
 
Das Eigenkapital sollte - gemäss Richtwerten - nicht unter 30% des Steuerertrages (NP und JP). fallen, 
also 2026 rund CHF 2.7 Mio.  

 
 
Eigenkapitaldeckungsgrad 
 
Diese Kennzahl zeigt an, welche frei verfügbaren Reserven zur Deckung allfälliger Defizite bestehen. Es 
ist anzustreben, ausreichend frei verfügbare Reserven zu bilden, um Schwankungen auszugleichen. Je 
nach Gemeindegrösse sollte zwischen 15 bis 60% des Aufwandes aus der Erfolgsrechnung als Ziel-
grösse für den Bilanzüberschuss vorhanden sein. Neuendorf sollte den Mindestwert von 30% erreichen. 
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Im Jahr 2026 fällt der Eigenkapitaldeckungsgrad leicht unter die Zielgrösse von 30%, ab 2027 
sinkt dieser zusätzlich. Weshalb Anstrengungen notwendig sind, um das Eigenkapital nicht wei-
ter sinken zu lassen.  
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Investitionsprogramm 
 

 

Projekt Kontonummer Bruttokredit Finanzplan 

2026

Finanzplan 

2027

Finanzplan 

2028

Finanzplan 

2029

Finanzplan 

2030

PS2 Sanierung Gebäudehülle Schulhaus 2170.5040.16 1'300'000 1'300'000

Honorar Planung Liegenschaften 2170.5290.00 100'000 50'000 50'000

PS2 Flachdachsanierung 2170.5040.17 470'000 470'000

Provisorium Container (Schule oder Verwaltung) 2170.5040.20 500'000 500'000

PS2 Schulraumerweiterung 2170.5040.18 5'000'000 2'500'000 2'500'000

PS2 Ersatz interaktive Wandtafeln 2120.5060.03 77'000 22'000 22'000

Dorfhalle Sanierung Klappbühne 2170.5040.11 386'000 386'000

Dorfhalle Heizung-Lüftung 5.2 (NK) 2170.5040.08 680'000 680'000

Dorfhalle Heizung-Warmwasser 5.3 (NK) 2170.5040.08 100'000 100'000

Dorfhalle 6 Dächer/Fassaden 2170.5040.19 860'500 430'000 430'000

Dorfhalle 7 Küche 2170.5040.xx 393'600 393'600

Dorfhalle 8 Nebenräume, Türen, Fenster 2170.5040.xx 220'500 220'500

Dorfhalle 9 Sitzungszimmer Ost 2170.5040.xx 90'500 90'500

Ersatz EDV Gemeindeverwaltung 0220.5200.00 120'000 120'000

Ersatz Mehrzweckfahrzeug 1500.5060.xx 200'000 200'000

Ersatz Atemschutzfahrzeug 1500.5060.xx 200'000 200'000

EDV-Anschaffungen Schule 2026-2029 2120.5060.04 242'700 111'700 22'400 72'900 35'700

Neuendorf: Verkehrsberuhigende Massnahmen, Tempo 20/30 180'000 180'000

Sanierung Strasse Hardgraben Ost 6150.5010.08 127'000 127'000

Sanierung Allmendstrasse 6150.5010.10 50'000 100'000

Strassenbeleuchtung Umrüstung LED 6150.5010.09 324'300 81'100 81'000

Fahrzeuge, Masch. Ersatz Auslegearm/Mulcher 6150.5060.xx 35'000 35'000

WL Hardgraben Ost 7101.5031.16 217'000 217'000

WL Allmendstrasse 7101.5031.17 158'000 79'000

WL Allmendstrasse / zusatzkredit 7101.5031.17 42'000 21'000

WL Anschaffung Frühwarnsystem (Logger) 7101.5061.01 141'000 55'000 42'000 44'000

Abwasserleitung Hardgraben Ost 7201.5032.02 301'000 301'000

Ortsplanungsrevision Phase 5 7900.5290.03 80'000 80'000

Total 12'596'100 1'850'800 1'797'400 1'675'500 4'526'700 2'500'000
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Anhang 
 

Einkommens- und Vermögenssteuern natürlicher Personen / Tarif verheiratete Personen 
 

 

 

steuerbares 

Einkommen
118% 125%

Differenz in 

CHF

steuerbares 

Vermögen
118% 125%

Differenz 

in CHF

10'000 0 0 0 20'000 18 19 1

20'000 0 0 0 40'000 35 37 2

30'000 382 405 23 60'000 56 59 3

40'000 1'005 1'065 60 80'000 80 85 5

50'000 1'913 2'026 113 100'000 103 109 6

60'000 3'015 3'194 179 120'000 133 141 8

70'000 4'136 4'381 245 140'000 162 172 10

80'000 5'292 5'606 314 160'000 189 200 11

90'000 6'472 6'856 384 180'000 212 225 13

100'000 7'652 8'106 454 200'000 236 250 14

110'000 8'876 9'403 527 220'000 260 275 15

120'000 10'115 10'715 600 240'000 283 300 17

130'000 11'354 12'028 674 260'000 307 325 18

140'000 12'593 13'340 747 280'000 330 350 20

150'000 13'852 14'674 822 300'000 354 375 21

steuerbares 

Einkommen
118% 125%

Differenz in 

CHF

steuerbares 

Vermögen
118% 125%

Differenz 

in CHF

160'000 15'071 15'965 894 320'000 378 400 22

170'000 16'310 17'278 968 340'000 401 425 24

180'000 17'549 18'590 1'041 360'000 425 450 25

190'000 18'833 19'950 1'117 380'000 448 475 27

200'000 20'190 21'388 1'198 400'000 472 500 28

210'000 21'547 22'825 1'278 450'000 531 563 32

220'000 22'904 24'263 1'359 500'000 590 625 35

230'000 24'261 25'700 1'439 550'000 649 688 39

240'000 25'618 27'138 1'520 600'000 708 750 42

250'000 26'975 28'575 1'600 650'000 767 813 46

260'000 28'332 30'013 1'681 700'000 826 875 49

270'000 29'689 31'450 1'761 750'000 885 938 53

280'000 31'046 32'888 1'842 800'000 944 1'000 56

290'000 32'403 34'325 1'922 850'000 1'003 1'063 60

300'000 33'760 35'763 2'003 900'000 1'062 1'125 63

310'000 35'117 37'200 2'083 950'000 1'121 1'188 67

320'000 36'474 38'638 2'164 1'000'000 1'180 1'250 70
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Steuerbares Einkommen und Vermögen mit Alleinverdiener-Tarif: 
 

 

steuerbares 

Einkommen
118% 125%

Differenz 

in CHF

steuerbares 

Vermögen
118% 125%

Differenz 

in CHF

10'000 0 0 0 20'000 16 17 1

20'000 483 512 29 40'000 31 33 2

30'000 1'410 1'494 84 60'000 56 59 3

40'000 2'537 2'688 151 80'000 80 85 5

50'000 3'717 3'938 221 100'000 103 109 6

60'000 4'932 5'225 293 120'000 133 141 8

70'000 6'171 6'537 366 140'000 162 172 10

80'000 7'410 7'850 440 160'000 189 200 11

90'000 8'649 9'162 513 180'000 212 225 13

100'000 9'912 10'500 588 200'000 236 250 14

110'000 11'269 11'938 669 220'000 260 275 15

120'000 12'626 13'375 749 240'000 283 300 17

130'000 13'983 14'813 830 260'000 307 325 18

140'000 15'340 16'250 910 280'000 330 350 20

150'000 16'697 17'688 991 300'000 354 375 21

steuerbares 

Einkommen
118% 125%

Differenz 

in CHF

steuerbares 

Vermögen
118% 125%

Differenz 

in CHF

160'000 18'054 19'125 1'071 320'000 378 400 22

170'000 19'411 20'563 1'152 340'000 401 425 24

180'000 20'768 22'000 1'232 360'000 425 450 25

190'000 22'125 23'438 1'313 380'000 448 475 27

200'000 23'482 24'875 1'393 400'000 472 500 28

210'000 24'839 26'313 1'474 450'000 531 563 32

220'000 26'196 27'750 1'554 500'000 590 625 35

230'000 27'553 29'188 1'635 550'000 649 688 39

240'000 28'910 30'625 1'715 600'000 708 750 42

250'000 30'267 32'063 1'796 650'000 767 813 46

260'000 31'624 33'500 1'876 700'000 826 875 49

270'000 32'981 34'938 1'957 750'000 885 938 53

280'000 34'338 36'375 2'037 800'000 944 1'000 56

290'000 35'695 37'813 2'118 850'000 1'003 1'063 60

300'000 37'052 39'250 2'198 900'000 1'062 1'125 63


